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Kleine Anfrage mit Antwort 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 

der Abgeordneten Helge Limburg, Dr. Gabriele Heinen- Kljajić, Ralf Briese (GRÜNE), eingegangen 
am 10.02.2009 

Polizeigewahrsam in Niedersachsen 

Mit Wirkung vom 01.01.2009 hat die Landesregierung eine neue Gewahrsamsordnung erlassen, 
die nunmehr die Fassung aus dem Jahr 2001 ablöst. Mit der Ordnung werden erstmals konkretisie-
rende Vorschriften erlassen, die die Dokumentation von Vorgängen im Gewahrsam regeln sowie 
die Anwendung von Zwangsmitteln, den Umgang im Krankheitsfall und die Ausstattung der Räume 
bei Personen, die sich länger als 48 Stunden im Gewahrsam befinden. Insbesondere die Regelung 
zu Zwangsmitteln war in der Ordnung, die bis zum 31.12.2008 galt, sehr dürftig und hat in der Aus-
übung gezeigt, dass die Auslegung durch die Beamten nicht immer den rechtlichen Notwendigkei-
ten entsprach. 

Wir fragen die Landesregierung daher: 

  1. In welchen Polizeibehörden und Polizeidienststellen gibt es in Niedersachsen Gewahrsams-
zentren bzw. Gewahrsamsräume, und wie viele Personen können jeweils aufgenommen wer-
den? 

  2. Wie hoch war die Belegung in den jeweiligen Gewahrsamszentren bzw. Gewahrsamsräumen 
in den Jahren 2006 bis 2008? 

  3. Wie lange wurden die in den Jahren 2006 bis 2008 in Gewahrsam genommenen Personen in 
den Zentren bzw. Räumen untergebracht? 

  4. Wie häufig wurde die gesetzlich maximal zulässige Gewahrsamsdauer ausgeschöpft? 

  5. Welche Möglichkeiten der Beschäftigung haben die in Gewahrsam genommenen Personen 
wahrend der Unterbringung? 

  6. In wie vielen Fällen ist es noch unter der Geltung der alten Ordnung zu Beschwerden oder ge-
richtlichen Verfahren wegen unzulässiger Zwangsmittel oder sonstiger Beanstandungen durch 
Untergebrachte gekommen? 

  7. In der ab 2009 geltenden Polizeigewahrsamsordnung ist insbesondere in Ziffer 3 neu gere-
gelt, dass die Namen derer, die die Unterbringung anordnen oder Beweismittel sicherstellen 
oder Zwangsmittel anordnen etc., nunmehr ins Gewahrsamsverzeichnis aufzunehmen sind. 

a) Ist daraus zu entnehmen, dass diese Angaben bis zum 31.12.2008 nicht getätigt werden 
mussten und, wenn ja, warum nicht? 

b) Aus welchen Gründen hielt es die Landesregierung für angebracht bzw. notwendig, nun-
mehr die Dokumentation so zu erweitern? 

  8. Wie werden die in den Gewahrsamszentren, Gewahrsamsräumen und Gefangenensammel-
stellen eingesetzten Beamten z. B. hinsichtlich der neuen Regelung zu Zwangsmitteln ge-
schult? 

  9. Was ist nach Ansicht der Landesregierung damit gemeint, wenn jetzt in Ziffer 8 der Ordnung 
von „nicht nur unerheblich“ verletzt oder krank gesprochen wird? 

10. In welchen Fällen wird die Unterbringung von in Gewahrsam genommenen Personen in einer 
Justizvollzugsanstalt angeordnet, und wie werden diese Personen dort untergebracht? 
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(An die Staatskanzlei übersandt am 17.02.2009 - II/721 - 235)  

Antwort der Landesregierung 

 Niedersächsisches Ministerium Hannover, den 28.04.2009 
für Inneres, Sport und Integration 
 - P 22.2-12340/1 - 

Die polizeiliche Ingewahrsamnahme richtet sich nach §§ 18 ff. des Niedersächsischen Gesetzes 
über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG). Hinsichtlich der Behandlung festgehalte-
ner Personen ist § 20 Nds. SOG einschlägig; die hiernach bestehenden gesetzlichen Regelungen 
werden durch die Polizeigewahrsamsordnung ergänzt. 

Die Polizeigewahrsamsordnung (PGO) - RdErl. des MI vom 2.7.2001 - 21.1-12340/1 (Nds. MBl. 
S. 622) ist mit Ablauf des 31.12.2008 außer Kraft getreten. Dies begründet sich ausschließlich aus 
der Regelung im Gem. RdErl. der StK und d. übr. Min. vom 15.11.2005 - Nds. MBl. S. 862 - (Nie-
ders. Vorschrifteninformationssystem [VORIS]), nach der Verwaltungsvorschriften grundsätzlich 
fünf Jahre nach ihrem Erlass - mit der Möglichkeit der einmaligen Verlängerung um zwei Jahre - 
außer Kraft treten. Da die Regelungen der PGO zur Gewährleistung einer landesweit einheitlichen 
Verfahrenspraxis weiterhin zwingend erforderlich sind, ist sie mit Wirkung vom 01.01.2009 durch 
RdErl. des MI vom 15.12.2008 (Nds. MBl. 2009 S. 60) neu gefasst worden, wobei die Geltungs-
dauer der PGO 2009 gemäß Nr. 5.2.2 i. V. m. Nr. 5.2.3 des o. a. VORIS-Erlasses nunmehr unbe-
fristet ist.  

Entgegen der Darstellung in der Kleinen Anfrage enthielt bereits die PGO 2001 umfassende Rege-
lungen zur Dokumentation von Vorgängen im Polizeigewahrsam (s. Nr. 3) und zum Umgang mit 
kranken und hilflosen Personen (s. Nrn. 8.1 bis 8.6).  

Gleiches gilt für die Anwendung von Zwangsmitteln (s. Nr. 14 PGO 2001 - jetzt Nr. 15 PGO 2009), 
wobei sich hier der Regelungsumfang in Gänze nur unter Berücksichtigung des Verweises auf die 
hierzu bestehenden Regelungen im Nds. SOG selbst (s. §§ 65, 69, 70 bis 74 und 75) ergibt. Die 
bisherigen Regelungen waren weder dürftig noch hat es in der Vergangenheit Auslegungsschwie-
rigkeiten durch die im Gewahrsamsdienst eingesetzten Bediensten gegeben, die zu unzulässigen 
und gesetzeswidrigen Behandlungen von in Gewahrsam genommenen Personen geführt haben. 

Es ist jedoch eine Selbstverständlichkeit, Rechtsnormen gerade in besonders grundrechtssensiblen 
Bereichen ständig auf ihre Aktualität und Praxistauglichkeit hin zu überprüfen und bei Bedarf Ände-
rungen nicht erst dann vorzunehmen, wenn es bereits zu Verwerfungen gekommen ist. Dement-
sprechend ist die PGO, die seit 2001 unverändert geblieben war, bei der Neufassung überarbeitet 
und an einigen Stellen übersichtlicher und konkreter gefasst worden. Im Wesentlichen handelte es 
sich dabei um folgende Bereiche: 

1. Konkretisierungen im Hinblick auf die Unterbringung hilfloser Personen:  

a) Die Ingewahrsamnahme einer hilflosen Person zur Abwendung einer Gefahr für Leib und 
Leben (Schutzgewahrsam) soll nur dann erfolgen, wenn die betroffene Person nicht Ange-
hörigen übergeben oder in ärztliche Obhut gegeben werden kann (Nr. 8.1).  

b)  Insbesondere unter dem Aspekt, dass in der Vergangenheit angeforderte Ärztinnen und Ärz-
te ein Tätigwerden abgelehnt haben, soll die Reichweite der Garantenstellung der Polizei in 
Nr. 8.2 konkretisiert werden (eine ärztliche Untersuchung ist unverzüglich zu veranlassen; 
dem Arzt ist der Zustand der Person zu schildern). 

Aus diesen Regelungen ergeben sich dann auch zusätzliche Dokumentationspflichten. 
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2. Regelungen zur Fixierung von Personen: 

Mit den in Nr. 15.2 neu aufgenommenen Regelungen zur Fixierung von Personen wird Forde-
rungen des Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) nachgekommen. Der Ausschuss hatte Ende 2005 
Deutschland besucht und sich polizeiliche Einrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Abschiebe-
einrichtungen sowie psychiatrische Einrichtungen angesehen, wobei es im Bereich der polizeili-
chen Einrichtungen keine Beanstandungen gab. Der Ausschuss hat jedoch allgemein Forde-
rungen zur Behandlung fixierter Personen erhoben, die dann auch für den Polizeigewahrsam 
aufgegriffen wurden.  

Wesentliche Regelungen in der PGO 2009 sind insoweit: 

a) Einsatz von möglichst schonenden Fixierungsmitteln, wobei Polizeihandschellen nicht zur 
Anwendung kommen dürfen (Nr. 15.2.2), 

b) die Pflicht, im Falle der Fixierung unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen (Nr. 15.2.3), und  

c) die Pflicht, die fixierte Person ständig, unmittelbar und persönlich zu überwachen 
(Nr. 15.2.4). 

Auch aus diesen Regelungen ergeben sich zusätzliche Dokumentationspflichten. 

3. Regelungen zur Ausstattung von Räumen für den Langzeitgewahrsam: 

Nach Nr. 16.1 sind Gewahrsamsräume mindestens mit Tisch und Stuhl auszustatten, wenn der 
Gewahrsam länger als 48 Stunden andauert. Des Weiteren ist nun ausdrücklich geregelt, dass 
in den Fällen, in denen eine solche Ausstattung nicht ermöglicht werden kann, auf andere ge-
eignete polizeiliche Einrichtungen (Gewahrsamszentrum) ausgewichen werden soll oder von 
der Möglichkeit der Amtshilfe durch eine Justizvollzugsanstalt Gebrauch zu machen ist. Letztere 
ist mit dem Gesetz zur Änderung des Nds. SOG vom 25.11.2007 geschaffen worden (s. § 20 
Abs. 5 Nds. SOG und Nr. 1 PGO 2009). 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 bis 3:  

Hierzu wird auf die Anlage verwiesen.  

Soweit dort in der Spalte D (s. Seiten 1, 2, 9 u. 10) eine die Aufnahmekapazität überschreitende 
Höchstauslastung ausgewiesen ist, handelt es sich hierbei um kurzzeitige Doppelbelegungen ein-
zelner Räume, da die Verbringung der in Gewahrsam genommenen Personen in andere Dienststel-
len unter zeitlichen Gesichtspunkten nicht in Betracht kam. 

Zu 4: 

Mit der Neuregelung des § 21 Satz 2 Nds. SOG durch das Gesetz zur Änderung des Niedersächsi-
schen Gefahrenabwehrgesetzes vom 11.12.2003 wurde für die Fälle des sogenannten Unterbin-
dungsgewahrsams nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 Nds. SOG die Höchstdauer der Freiheitsentziehung von 
vier auf zehn Tage erhöht. 

Im Zeitraum der Geltung der PGO 2001 ist die gesetzlich maximal zulässige Gewahrsamsdauer in 
neun Fällen - zwei Fälle mit vier und sieben Fälle mit zehn Tagen - ausgeschöpft worden.   

Zu 5: 

Seitens der Polizei werden grundsätzlich keine Beschäftigungsangebote für in Polizeigewahrsam 
aufgenommene Personen gemacht. Teilweise werden Tageszeitungen zur Verfügung gestellt.  

Personen im Langzeitgewahrsam haben die Möglichkeit eines begleiteten Aufenthalts im Freien 
von 45 Minuten täglich. Teilweise werden ihnen Bücher und Zeitungen angeboten; der Betrieb mit-
gebrachter Geräte der Unterhaltungselektronik ist unter Berücksichtigung der Vermeidung der 
Selbst- und Fremdgefährdung (nur Batteriebetrieb, keine Stab- und Teleskopantennen) möglich. 

Zu 6: 
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Unter der Geltung der PGO 2001 ist es zu insgesamt neun Beschwerden gekommen. In Folge von 
zwei Beschwerden ist es jeweils zu zwei Strafverfahren gekommen; ein Verfahren endete mit der 
gerichtlichen Einstellung, drei Verfahren sind noch nicht abgeschlossen.  

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass im Zusammenhang mit der Unterbringung im Polizei-
gewahrsam Strafanzeigen erstattet wurden, die zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 
geführt haben. Da in den Polizeibehörden und -dienststellen hierzu keine gesonderten Statistiken 
geführt werden und eine elektronische Selektion nach Strafverfahren mit speziellem Bezug zum 
Gewahrsam nicht vorgesehen ist, könnten konkrete Zahlen nur durch Recherche bei allen Polizei-
dienststellen - gegebenenfalls unter Einschaltung der Staatsanwaltschaften - und nur mit einem un-
verhältnismäßig hohen personellen und zeitlichen Aufwand durch Auswertung aller Akten ermittelt 
werden. Auf Einzelerhebungen wurde aus den oben genannten Belastungsgründen verzichtet.  

Im Bereich einer Polizeidirektion gab es im Jahre 2006 ein gerichtliches Überprüfungsverfahren mit 
sechs betroffenen Personen gem. § 19 Abs. 2 Nds. SOG, in dem eine Person auch die Gewahr-
samsbedingungen wegen einer nicht erfolgten Arzthinzuziehung beanstandet hatte. Das angerufe-
ne Landgericht hat im Beschwerdeverfahren diesbezüglich entschieden, dass die Notwendigkeit ei-
ner ärztlichen Versorgung aufgrund des Vortrages der Beschwerdeführerin nicht vorlag und die In-
gewahrsamnahme aus diesem Grund nicht rechtswidrig war.  

In gerichtlichen Überprüfungsverfahren gem. § 19 Abs. 2 Nds. SOG im Zusammenhang mit den 
Castortransporten 2001 und 2002 wurden in zwanzig Fällen auch die Gewahrsamsbedingungen in 
den temporär eingerichteten Gefangenensammelstellen (z. B. Zustand der Toiletten, Ausstattung 
der Sammelzellen, Beheizung, Beleuchtung, Belüftung, Verpflegung, unzureichende Nachtruhe) 
gerügt. Die angerufenen Gerichte kamen in fünfzehn dieser Verfahren zu dem Ergebnis, dass die 
durch den Gewahrsamsvollzug bedingten Beeinträchtigungen mit dem allgemeinen Einsatzge-
schehen zu rechtfertigten waren und nicht das Maß einer Rechtsverletzung erreichten. In fünf Ver-
fahren wurde festgestellt, dass die Freiheitsentziehung (auch) hinsichtlich der Art und Weise 
rechtswidrig war, weil das Festhalten der Betroffenen über Nacht angesichts der Gewahrsamsbe-
dingungen nicht dem Verhältnismäßigkeitsgebot entsprach. 

Des Weiteren ist in vier Fällen Klage erhoben und die Zahlung eines Schmerzensgeldes wegen der 
Ingewahrsamnahme und der Unterbringung während der Freiheitsentziehung beansprucht worden. 
Die Klagen sind als unbegründet abgewiesen worden. In zwei Fällen haben die Kläger das Bun-
desverfassungsgericht angerufen, die Entscheidungen stehen noch aus.  

Ein weiteres gerichtliches Verfahren ist noch im Zusammenhang mit dem Castortransport 2008 an-
hängig. 

Zu 7 a) und b): 

Die Namen der die Unterbringung, die Sicherstellung und die Zwangsmittelanwendung anordnen-
den Bediensteten sind auch in der Vergangenheit im Gewahrsamsverzeichnis dokumentiert wor-
den. In der PGO 2009 ist die Nr. 3 diesbezüglich lediglich der Vollständigkeit halber ergänzt und 
damit der Praxis angeglichen worden.  

Zu 8: 

Die im Gewahrsamsdienst eingesetzten Bediensteten werden in regelmäßig stattfindenden Dienst-
unterrichten, im Rahmen von Dienstbesprechungen und bedarfsabhängigen Fortbildungsveranstal-
tungen in den rechtlichen Grundlagen für freiheitsentziehende Maßnahmen und der Behandlung 
festgehaltener Personen geschult. Daneben erfolgen anlassbezogene Informationen und Schulun-
gen, z. B. über die inhaltlichen Änderungen der PGO 2009 oder über die Konsequenzen nach ge-
richtlichen Entscheidungen.   

Zu 9: 

Die in Gewahrsam genommenen Personen sollen immer dann einer Ärztin oder einem Arzt vorge-
stellt werden, wenn dies den Umständen nach erforderlich ist, das heißt, wenn die Vorstellung bei 
einer Ärztin oder einem Arzt auch unabhängig von der Ingewahrsamnahme angezeigt wäre oder in 
Anbetracht der besonderen Situation der Ingewahrsamnahme erforderlich ist. Auch im Hinblick auf 
die Kostentragungspflicht der Betroffenen ist mit der klarstellenden Ergänzung in der PGO 2009 
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bezweckt, dass nicht jede kleinste Verletzung (z. B. eine mit Heftpflaster behandelbare Schnittver-
letzung) oder unbedeutende Krankheit (z. B. verstopfte Nase wegen leichten Schnupfens) zu einer 
Vorstellung bei einer Ärztin oder einem Arzt, gegebenenfalls in einem Krankenhaus, führt. Eine Än-
derung der Praxis hat diese Klarstellung nicht zur Folge. 

Im Vordergrund steht in jedem Fall die Gewährleistung der notwendigen ärztlichen Versorgung der 
in Gewahrsam genommenen Personen. 

Zu 10: 

Der Gewahrsam wird grundsätzlich in Einrichtungen der Polizei durch Polizeivollzugsbeamte voll-
zogen. Wenn es - z. B. bei Großereignissen - zu Kapazitätsengpässen kommt, kann zur Sicherung 
einer angemessenen Unterbringung (s. Nr. 16.1 PGO 2009) insbesondere von Personen, die über 
mehrere Tage in Unterbindungsgewahrsam genommen werden, der Vollzug des Gewahrsams 
auch in einer Justizvollzugsanstalt (JVA) in Betracht kommen. In diesem Fall wird die JVA in Amts-
hilfe für die Polizei tätig. Mit dem Gesetz zur Änderung des Nds. SOG vom 25.11.2007 ist in einem 
neuen § 20 Abs. 5 hierfür eine ausdrückliche Rechtsgrundlage geschaffen worden.  

Die Unterbringung erfolgt in diesen Fällen in Hafträumen, die mindestens mit Bett, Spind, Tisch, 
Stuhl, Standregal, Toilette mit fließendem Wasser und Fenster ausgestattet sind. Die Personen er-
halten die erforderliche Bettwäsche (Steppdecke, Kopfkissen und -bezug, Bettlaken und -bezug), 
Handtücher sowie ein komplettes Essgeschirr. Die Versorgung mit Hygieneartikeln (z. B. Zahnbürs-
te, Rasierer etc.) ist ebenfalls gewährleistet.   

 

Uwe Schünemann 
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